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Gl Leitsötze

Rechtsbesorgung durch lnkossostelle einer Krcishondwerkerschoft
Gebühren z 7,5 /1O der Anwoltsgebühren

l. Die Grundsöize, die der BGH zum Verstoß berufsstöndischer Ver-

einigungen im Sinne von Art. I $ Z RBerG gegen Art. I g I BRerG durch eine

on dem Gebührensystem für Rechtsonwölte und Rechtsbeistönde ous-

gerichtete Bemessung des Entgelts für die Einziehung ousstehender
Forderungen ihrer Mitglieder entwickelt hot (BGHZ ,l5, 

315 : NJW 1955,

-tLz_ üt. r1t ilil. v v\lvt tvt ,/ öil tLl \lut ut tö(tltJJtLlil\ltv\J il tN(lJö\rJlvlrErr vul r r\r urJ-

hondwerkerschoften, die ols Körperschoften des öffentlichen Rechts dem

Gemeinwohl verpflichtet sind und der Stootsoufsicht unterliegen, nicht

ohne weiteres zu übertrogen.

2. Die Einziehung von Forderungen der Mitglieder von Hondwerks-
innungen, die in einer Kreishondwerkerschoft zusommengeschlossen

sincJ, cJurclr eirre urrselbsiörrciige irrkoss<-rsielle cliese'' Ki'eisiroirclwerkei'-

schoft, ist Rechtsbetreuung im Sinne von Art. I $ 3 Nr. I RBerG (wie BVerw-

GE 5, 74; OLG Homm GewArch 1983,27L

3. Eine Kreishondwerkerschoft konn den Mitgliedern der ihr ongehö-
rigen lnnungen die durch die Forderungseinziehung entstondenen
Kosten der lnkossostelle in Form von Gebühren in Rechnung stellen, ohne
domit grundsötzlich gegen dos RBerG zu verstoßen.

4. ln der Bemessung dieser Gebühren ist ein Verstoß gegen dos RBerG

nichtzu sehen, wenn die Gebuhren fürdie ohne Einsotzvon besonderem

Personol und unter Verwendung der ollgemein Sochmittel betriebene
lnkossostelle der 7,5/10 Gebühr eines Rechtsonwolts entsprechen, wenn
mit einer einmoligen Gebühr im Einzelfoll die gesomte Totigkeit der

lnkossostelle einschl. der Tötigkeit in einem Mohnverfohren und der
Zwongsvollstreckung oder der Mitwirkung bei einem Vergleich obge-
deckt ist und wenn dos Gebührenoufkommen insgesomt die Kosten der
lnkossostelle nicht deckt, iedenfolls nicht übersteigt.

5. Die ln kossostel le ko n n vom dem Sch u ld ner o us dem Gesichtspu n kt des

Verzuges die dem Glöubiger in Rechnung gestellte Gebühr fur die-
sen ersetzt verlongen, ohne domit grundsötzlich gegen dos Wettbe-
werbsrecht zu verstoßen.
(OLG Köln, Urt.v.23.7.1986 - 6U106/86l
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Kopitolgesellschoften müssen Fehlbetröge erstmols für dos inl9\7 begin-
nende Geschöftsiohr mitteilen. Anders ols bisher benötigen sie nunmehr
ein versicherungsmothemotisches Gutochten; dos Gerling lnstitut für
Betriebliche Altersversorgung erstellt u. o. ouch solche Gutochten.

Kein Hondlungsbedorf bei Pensionskossen und Direktversicherungen

Bei Pensionskossen und Direktversicherungen werden die Verpflichtun-
gen in voller Höhe durch die Prömienzohlung gedeckt. Fehlbetröge,
die gegebenenfolls im Anhong mifgeteilt werden müßten, können somit
nur ousnohmsweise - z.B.wegen Einstellung der Prömienzohlung - ouf-
treten.

Amrspflichtuerletzung des Betriebsprüfers
- bei unrichtigen Prüfungsfeststellungen
(BGH Beschl.v.26.6.86 - lll 2R191/85, WM 1986, ll99l

Leilsotz: (d.Verf.),

Die Amtspflicht des Betriebsprüfers, die zutreffenden Besteuerungs-
grundlogen festzustellen, gilt nicht nur für den Prüfungsbericht, sondern
ouch für Prüfungsfeststellungen, die dem Steuerpflichtigen gem. $ 199

Abs. 2 AO mitgeteilt werden.

Aus den Gründen:

ol Der Betriebsprüfer entscheidet nicht über den Steueronspruch; er hot
nu r o ls Erm ittlu n gsgehilfe des Fino nzo mts Besteueru ngsg ru nd lo gen zu

beschoffen (BFH BSIBI 196l lll 290;1963111 23). Für die von ihm getroffe-
nen totsöchlichen Feststellungen trögt der Betriebsprüfer die Veront-
wortung. Dogegen ist dos Veronlogungsfinonzomt on eine vom
Betriebsprüfer verlretene Rechtsouffossung nicht gebunden; es konn
onders würdigen und im Zuge der Auswertung des Prüfungsberichts
eine unrichtige Rechisouffossung richtigstellen, weil über den Steuer-
onspruch erst bei derVeronlogung entschieden wird (BFH BSIBI 1963 lll

212/3l' Eine Hoftung des Steuerprüfers ous dem Gesichtspunkt der
Amtspflichverletzung kommt hiernoch nur insoweit in Betrocht, ols der
Betriebsprüfer unzutreffende Besteuerungsgrundlogen feststellt, die
vom Veronlogungsfinonzomt bei der Entscheidung über den Steuer-
o ns p ruch o usg ewertei werden. Die Verpf lichtu n g des Betriebsprüfers,
die Besteuerungsgrundlogen nur unter den Voroussetzungen des
Gesetzes und im Rohmen des gesetzlich ZulAssigen festzustellen, stellt
eine Amtspflicht ouch gegenüber dem Steuerpflichtigen dor (senots-

udeil vom 6. Februor 1975 : WM 1925, 448 m.w. N.).

b) Diese Grundsötze, die der Senot zunöchst für den die Au0enprüfung
o bsch I ießenden Prüf u n gsbericht n och 9 202AO o ufg estel lt hot, g elten
ouch für Prüfungsfeststellungen, die dem Steuerpflichtigen im Loufe der
Außenprüfung gemöß Sl99 Abs. 2 AO mitgeteilt werden, domit er
schon wöhrend des Prüfungsverfohrens zu einzelnen Prüfungsergeb-
nissen Stellung nehmen konn (zu diesem Sinn der Unterrichtungspflicht
noch $199 Abs. 2 AO, Schick in HHSp AO, $199 Rdn.20ll. Diese ein-
zelnen Mitteilungen sind zwor - wie der obschließende Prüfungs-
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bericht (dozu Schick, ooO ,9202Rdn.8; Wenzig, Die steuerliche Groß-

und Konzernbetriebsprüfung, l9B5, Rdn. 78,94l,- keine Verwoltungs-

okte, do sie keine rechtlichen Regelungen entholten (Schick,ooO, $ 
.l99

Rdn.262L Dies schließt ober ebensowenig wie bei dem obschließen-

den Prüfungsbericht ous, doß den Betriebsprüfer gegenüber dem

Steuerpflichtigen die Amtspflicht trifft, keine unrichtigen Mitteilungen
zu mochen (oA wohl Wenzig, ooO Rd. 229).

2. Jedenfolls im Ergebnis zutreffend geht dos Berufungsgericht dovon
ous, doß nicht iede unzutreffende Wurdigung eines Sochverholts in

d en Prüf u n gsfeststel I u n g en ei n e sch u ld holte Amtspf I ichverletzu n g d es

Betriebsprüfers dorsiellt. Konn die noch sorgföltiger Prüfung gewon-
nene und ouf vemünftige Uberlegungen gestützte Beurteilung des

öeomten ols rechtlrch vertretborongesehen weroen, so rqlll lnm leoen-
folls kein Verschulden zur Lost (Senotsurteil vom 22. Mözl9Z9 : WM
1979, 454 und ZBB).

Wos im Rohmen der Prüfungsfeststellungen wöhrend des Verfohrens

der Außenprüfung vertretbor ist, wird moßgeblich von der Funktion

dieser Prüfungsfeststellungen mitbestimmt. Sie stellen keine obsch lie-

ßencje Würdigung cjor wie cJer Prüfungsbericht, soncjern soiien cjem

Steuerpflichtigen Gelegenheit geben, die Prüfung durch eigene Stel-

lungnohme wöhrend des Verfohrens zu beeinflussen. Der Prüfer dorf
doher keine erkennbqrfolschen Feststellungen treffen und den Steuer-

pflichtigen dodurch zu möglicherweise oufwendigen, ober sochlich

unnötigen Stellungnohmen veronlossen. Andererseits müssen Prü-

fungsfeststellungen weder ouf bis ins letzte getriebenen Ermittlungen

beruhen, noch giltfürsie derGrundsotz, doß im Zweifelsfolle derSoch-
verholt zugunsten des Steuerpflichtigen festzustellen ist.

3. Desho I b ho ndelten d ie Prü{er nicht sch u ld hoft o mtspflichtwid rig, wen n

sie in der Prüfungsfeststellung Nr. 3 die zwischen dem Klöger und der B.

geschlossenen Vertröge im Hinblick ouf den Vergleich vom 
.16. 

Februor

1977 ols wirksom behondelten. Doron hinderte sie ouch nicht der
Umstond, doß der Klöger eine von dem von ihm selbst obgeschlosse-

n en Verg leich o bweichend e Mei n u n g vertrot. Die Prüf u n gsfeststel I u n g

konnte ihn vielmehr g.erode in diesem Punktzu einer nöheren Begrün-

dung seiner Auffossung veronlcssen.

Ebensowenig begründet es eine schuldhofte Amtspflichtverlelzung,
doü die Prüfervon dem beider Prüfung der E. erzielten Einvernehmen

über die Würdigung der Vertröge ouch im Foll des Klögers zunöchst

ousgingen.

Fehlbetröge bei Pensionszusogen noch über Johrzehnte

TroL der domit im Grundsotz festgelegten Possivierungspflicht für unmit-

tel bo re Verso rg u n gszuso g en ( Pensio nszuso gen l wi rd es zu kü nfti g g leich-

wohl - und sicher noch überJohzehnte - nicht in der Bilonz ousgewiese-
ne Rückstellungen (Fehlbetröge) geben, die von Kopitolgesellschoften im

Anhong zur Bilonz onzugeben sind.

Zum einen werden sich Fehlbetröge bei Verteilung oußerordentlicher

Zuführungsbetröge ouf 3 Johre gemöß $ 6o Abs. 4 ESIG ergeben, zum

onderen sind Fehlbetröge bei sog. ,,Ahz usogen" möglich, do für sie noch

wie vor dos Possivierungswohlrecht besteht. lm Einzelfoll sind die Fehl-

betröge ous dem üblichen versicherungsmothemotischen Gutochten
ersichtlich, sofern die Rückstellunq noch $6o ESIG ouch zur hondels-
rechtlichen Bewertung genutzt wird.

Fehlbetröge bei Unterstützungskossen fost unvermeidbor

Do es sich im Folle der Unterstüizungskossen um eine ,,mittelbore" Ver-

sorqungsverpflichtunc hondelt, besteht gemöß Art.28 EG-HGB ouch
weiterhin dos Possivierungswohlrecht und somit ein steuerliches Possivie-

rungsverbof die Zuwendungsmöglichkeiten gemöß g4d ESIG sind ols

steuerliche Ausnohmeregelung - ahnlich wie bisher $6o ESIG bei

Pensionszusogen - zu sehen. lm Folle einer hondelsrechtlichen Possivie-

rung wöre der über dos vorhondene bzw. zulössige Kossenvermögen
gemöß $ 4 d ESIG hinousgehende Teil somit ous versteuertem Gewinn zu

bilden. ln der Regel wird desholb nicht possiviert werden und ein even-
tueller Fehlbetrog im Anhong zur Bilonz erscheinen.

Do dos zulössige Kossenvermögen gemöfi S4d ESIG im ollgemeinen
unter dem ouch hier fur die hondelsrechtliche Bewertung ols Moßstob
denkboren Wert gemöß $6o ESIG liegt, sind Fehlbetröge bei Unter-
stützungskossen fost unvermeidbor: ln einem konkreten Beispiel einer
Firmo mit 30 Rentnern und 132 Anwörtern betrögt derTeilwerl noch $ 6o
ESIG rd.550.000 DM, dos zulössige Kossenvermögen gemöß S 4 d ESIG

nur rd. 432.000 DM, so doß sich in diesem Foll ein Fehlbetrog von min-

destens ll8.000 DM ergibt.

Allenfolls in bestimmten Sonderföllen (2. B. nur noch Rentner vorhonden)
oder bei Bestehen einer besonders hierouf obgestellten Rückdeckungs-

versicherung (dos Deckungskopitol erhöht dos zulössige Kossenver-
mögen) werden sich bei vol ler Ausnufzu n g der Dotieru n gsmög lichkeiten
keine Fehl betröge ergeben.
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Bilonzrichrliniengesefz - 9249 Abs. I HGB

,,Fehlbetrog oder nicht?"
Dqs ist die neue Froge in der betrieblichen
Altersversorgung.
Von Dr. Winfried Poschek, Geschaftsführer des Gerling lnstitut für Betriebliche
Altersversorgung

Seit dem 1.1.1986 gilt dos neue Bilonzrichtliniengesetz (BGBI. l, S.235s),
dos in 9249 Abs. I HGB vorschreibt' obl9B7 sind in der Hondelsbilonz
Rückstellungen für,,ungewisse verbindlichkeiten" zu bilden. Hierunter
follen ouch Verpflichtungen ous der betrieblichen Altersversorgung. Die
domii im Grundso2 bewirkte Possivierungspflicht wird teilweise durch
Nt. 28 des Einführungsgesetzes zum HGB (EG-HGB) eingeschrönkt,
gemöß An.28 Abs. I broucht eine Rückstellung nicht gebildetzu werden,
wenn der Rechtsonspruch ouf die Versorgung vor dem 1.1.1987 erworben
wurde oder wenn es sich um sog. ,,mittelbore" Versorgungsverpflichtun-
gen hondelt. Art. 28 Abs.2 verpflichtet Kopitolgesellschoften, den Betrog
einer nicht ousgewiesenen Rückstellung im Anhong zur Bilonz oufzu-
führen.

Für die hondelsrechtliche Bewerfung der Verpflichtungen gelten die
Grundsötze ordnungsmößiger Buchführung und die Bewertungsvor-
schriften der $$ 252 f+. HGB; ein zwingender Bewertungsonsotz wurde
iedoch zumindestfürAnwörter nichtvorgegeben. Mon wird wohl dovon
ousgehen können, doß derTeilwert-Ansotz noch $ 6o ESIG oderoberder
versicherungsmothemotische Teilwert ouch ous hondelsrechtlicher Sicht
vernü nftig u nd deshol b o ls Bewedu n gso nsotz o nerken nu ngsfö hig ist. Zu r
Zeit werden ober ouch ondere Bewertungsstöbe diskutie4 so z. B. ouch
bei dyno mischen Versorgu ngen.

Gerling lnformolionen ftir wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl lO/86

4. Eine Amtspflichtuerletzung im Sinne eines Amtsmißbrouchs wöre es
ollerdings gewesen, wenn die Prüferwider besseres Wissen unzutref-
fende Feststellungen getroffen hötten, um die steuerhinteziehung
eines Dritten zu vertuschen (vgl. dozu ouch Senotsurleil vom 29.
November l9B4 : WM 1985, 336). Eine solche Annohme wird ober
von den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht getrogen.

Weitefii hrender H inweis :

Zusommenstellung der Rechtsprechung zur Amtspflichtverletzung der
Finonzverwoltung in Gl 1986,90.

Hoftung des Rechbonwohes
- Grundsotz des sicheren Weges
- Berotu n gsthem o, Auszu g des Mitei gentü mer-Ehegotten

- Wer trögt die Grundstückskosten?
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 28.5.1986 - B U 1ll85)

Leitsofz (d.Verf.),

1 . zvm Umfong der Berotungspflicht des Rechtsonwoltes beiAuszug der
Mondontin ous der im Miteigenium stehenden ehelichen wohnung.

2. zur Losten- und Kostentrogungspflicht noch dem Auszug und dem
Ausgleichsonspruch für die olleinige Nufzung gem. $ 74s Abs.2 BGB.

Zum Sochverlrolt:

Die Klögerin und ihr geschiedener Ehemonn woren zu iel/2 Miteigen-
tümer des mit einem Einfomilienhous bebouten und ols Ehewohnung
dienenden Housgrundstücks. Noch tiefgreifenden Meinungsverschie-
denheiten verließ die Klögerin dos Hous. lhr Ehemonn nutzte mit der
gemeinsomen Tochter nunmehr die Roumlichkeiten. Er trug olleine den
Schuldendienst für die Housfinonzierung und die sonstigen Losten und
Kosten des Houses. Wöhrend des Ehescheidungsverfohrens verlongte
der Ehemonn eine onteilige Beteiligung on den Losten und Kosten Jes
Houses. Die Klögerin verlor diesen Proze{).lm Wege des Regresses ver-
longt sie von dem Rechtsonwolt nunmehr Schodenersotz: Dieser hötte
sofort noch Beouftrogung eine Neuregelung derVerwoltung und Benut-
zung des Houses noch $ 745 Abs.2 BGB verlongen müssen.
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Aus den Gründen:

Grundsotz des sicheren Weges

oq) Gegenstond der onwoltlichen Geschöftsbesorgung ist die Bero-

tung und Verlretung des Mondonten in Rechtsongelegenheiten. Die

einwondfreie Erfüllung dieser Aufgoben setzt vorous, doß der Anwolt

die Rechtsloge unter Berücksichtigung des konkreten Begehrens des

Mondonten und des moßgebenden Sochverholts prÜft. Die PrÜfung muß

sich ouf olle Umstönde erstrecken, die für die Beurteilung der Rechtsloge

von Bedeutung sein können. lst die Soch- oder Rechtsloge nicht klor und

loßt sie unterschiedliche Auslegungen zu, so muß der Anwolt im lnteresse

des Mondonten die Angelegenheii so betreiben, doß Nochteile nicht

entstehen können. Dos gilt ollgemein und erst recht bei Zweifeln und

U,,i.l:;1,::l:., :;, 5::-o ::-l ::l:l: r-r::*:^d:, !^'^^ Itli^h+l-o^ahr"^^

nochteilige Folgen für den Mondonten ouslösen können. Dos folgt ous

dem Grundsotz des sicheren Weges. Er verpflichtet den Anwolt gerode

bei zweifelhofter Soch- und Rechtsloge den Weg einzuschlogen, der fÜr

den Auftroggeber weniger gefahrlich und weniger schödlich ist (vgl.

BGH VersR 1983, NJW l9B5,ll54 f.; Borgmonn/Houg, Anwoltspflichten/

Anwoltshoftung, 1979, g2l m.w. N.).

Berotungsonloß: Auszug ous derim Miteigentum stehenden Ehewohnung

bb) Eine derortige zweifelhofte situotion log im Juli l9B0 vor. Gegen-

stond des Mondotes wor die UnterstÜtzung der Klögerin bei der Gel-

tendmochung und Durchsetzung der sich zu ihren Gunsten gegenÜber

ihrem Ehemonn ergebenden Rechie. Mit Schreiben vom 
.l4. 

Juli l9B0 hotte

die KlAgerin die Beklogten dovon in Kenntnis gesetzt, do0 sie beobsich-

tige, dos den Ehegotten zu iel/2 Anleilgehörende und ols Ehewohnung

dienende Housgrundstück zu verlossen. Schon ouf diese Ankundigung

hin woren die Beklogten geholten, die rechtlichen Auswirkungen des

bevorstehenden Auszugs der Klögerin ous der Ehewohung einer einge-

henden Prüfung zu vnleziehen und der Klögerin ouf dem Boden einer

sorgfö ltigen U berprüfu n g der Rechtsloge dieienigen Sch ritte o nzu roten,

die zur Wohrung ihrer Rechie erforderlich woren'

Wören die Beklogien dieserVerpflichtung nochgekommen, hötten sie der

Klögerin noch dem Grundsotz des sicheren weges roten mÜssen, in

unmittelboren zeitlichen Zusommenhong mit dem Auszug ous der Ehe-

wohnung von ihrem Ehemonn eine Neuregelung der Verwoltung und

Benutzung des gemeinschoftlichen Houses gemöß 9745 Abs. 2 BGB zu

beonspruchen, und zwordergestolt, doß ihr Ehemonn dos Hous noch der

Trennung ollein hötte nutzen dürfen, die Beklogte dogegen ols Ausgleich

Gl Leitsötze

Anwoltshoftung

Grundsotz des sicheren Weges, Aufrechnungsverbot in Allgemeinen

Geschöftsbedingungen, Verschulden

I . Der Rechtsonwolt hoftet wegen Verletzung des Anwoltsvertroges ouf

Schodenersotz, wenn er in einer zweifelhoften, höchstrichterlichen

noch nicht entschiedenen Rechtsfro ge ( hier, i nternotiono ler Gerichts-

stond der Widerkloqel seinem Mondonten zu einem riskonteren ols

dem möglichen sicheren Weg röt und dieser donoch den Prozeß

verliert.

2. Dos Verschulden des Rechtsonwolts wird nicht dodurch beseitigt, doß

in einem Rechtsgutochten und in der Entscheidung eines Oberlondes-

gerichts sein Verholten ols vorwurfsfrei beurteilt worden ist.

3. Die in einem formulormößig geschlossenen Anwoltsvertrog entholte-

ne Klousel, wonoch iede Aufrechnung gegenüber der Honoror-

forderung ousgeschlossen ist, ist wegen gegen Treu und Glouben

versioßender unongemessener Benochteiligung des Mondonten

unwirksom.
(BGH, Urt.v.31.10.1985 - lX 2R175/84,WM 1986,199; vgl. OLG DÜsseldorf,

Urt.v.28.5.86 - I U lll85 in diesem Heft, S.135 ff.)
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$5 zf. 3 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Hoftpflicht-
versicherung für Vermögensschöden (AVB/VHl lediglich, doß der
Versicherungsnehmer

,,unter Beochtung der Weisungen des Versicherers (insbe-

sondere ouch hinsichtlich der Auswohl des Prozellbevoll-
möchtigten) noch Möglichkeit für die Abwendung und
Minderung des Schodens zu sorgen"

hobe.

Dies bedeutet eine geringfügige inholtliche Modifikotion, ln der
Vermögensschodenhoftpflichversicherung der Rechtsonwölte und
Notore stellt die Anwoltsbestellung durch den Versicherungsnehmer
keine obliegenheitsverletzung dor, solonge der Versicherer dem
Versicherungsnehmer nicht einen besiimmren Anwolt vorgeschlogen
hot.

Hot der Versicherer nicht rechtzeitig, d. h. vor einer Bestellung eines
ProzefJbevollmöchtigten durch den versicherungsnehmet von seiner
weisungsbefugnis Gebrouch gemocht, so konn er einem Anwolts-
wechsel in der vermögensscho den hoftpflichversicheru n g nur verlo n-
gen, wenn er sich bereit erklo4 die dodurch entstehenden Mehr-
kosten ungekürzt zu übernehmen {Bruck-Möller-Johonnsen, Bd. lv,
Anm. F B0).

Berichtigung:
Der in Gl7/86, S. 99, vnler 2. oufgeführte Leitsotz muß louten,

2. Telekopie: Ein Rechtsmittel konn durch Telekopie eingelegt und begrün-
det werden. Der Rechtsmittelführer muß dofür sorgen, doß ein unter-
sch riebener Sch riftsotz ko piert wi rd u nd d os d ie kopierle U ntersch rift beim
Gerichr eingeht (BAG, Urr.v. 

.l4.1.1986,1 
ABR 861831.

für dos olleinige Nutzungsrechtzumindest von der onteiligen Losten- und
Kostentro g u n gspf I icht no ch $ 74 s BGBf reigestel lt word""n wö re. Ein d er-
ortiger Rotschlog ergob sich zwingend ous der bereits im froglichen
Zeitroum uuli 

'1980) 
ollgemein geklörten Froge, welche Rechtsfolgen die

o llein ige N utzun g eines gemeinschoftlichen Gru ndstücks d urch eiien der
Teilhober hot und unter welchen Voroussetzungen der dos Hous nicht
nutzende Miteigentümer eine Neuregelung der Verwoltung und Benut-
zung von dem dos Hous bewohnenden Miteigentümervedtngen konn.

Rechtsloge: Losten- und Kostentrogungspflicht noch Auszug eines
Miteigentümers

ooo) Hotten die Beklogten die Rechtsloge sorgföltig überprüft, hötten sie
zunöchst fesigestellt, doß leder Miteigentümer dem onderen Teilhober
g_egenüber verpflichtet ist, die Losten und Kosten des gemeinschoftlichen
Gegenstondes noch dem verhöltnis seines Anteils zu trogen ß74BBGB).
Dos bedeutete mongels einer hiervon obweichenden VÄreinborung der
Ehegotten, doß die Klögerin bei Verlossen der Ehewohnung weiterhin
entsprechend dem holftigen Grundstücksonteil von ihrem Ehlmonn ouf
Ubernohme der Hölfte der Losten und Kosten des Houses in Anspruch
genommen werden konnte. Andererseits hotte derfreiwillige Auszug der
Klögerin zur Folge, doß ihr Ehemonn dos Hous noch $z+'s Rbs. z gcg

^ 
lor ollein nutzen konnte, dogegen nicht ohne weiteres zum Ausgleich

des in der olleinigen Nutzung liegenden Gebrouchsvorteils geg"irbe,
d er Klö gerin verpf I ichtei wo r. Ei n dero rtiger Ausg leichso nsp rrch-korn n w
donn in Betrocht,

wenn die Ehegotten ols Teilhober eine dohingehende Vereinborung im
sinne des $ 245 Abs. 2 BGB getroffen honen {vgl. BGH NJW 1966,1707l,

wenn der Klögerin der Mitgebrouch des Grundbesitzes entgegen ihrem
verlongen hortnöckig verweigertworden wor- mitder Folge, Joß donn
Zohlungsonsprüche ous dem Gesichtspunkt des Schodenersotzes noch
$ 823 Abs. I BGB wegen Vorentholiung des Mitgebrouchsrechts gemöi)
9743 Abs. 2 BGB gerechtfertigt sein konnien (vgl. BGH, o.o.o.;
sto ud in g er-Vog el, BG B, 10./11. Aufl., 1g7 5, $ 243 An m. ri; soergel-sieberr,
BGB, 10. Aufl,1969, $243 Anm.6.o.E.l

oder

wenn die Klogerin ihren Ehemonn ouf (Neu-) Regelung der Verwoltung
und Benutzung des Houses im Sinne des $ 245 Ats. 2 gog in Ansprucl
genommen und in diesem Zusommenhong von ihm ein Entgelt für die
olleinige Nutzung des Houses gefordert hotte (vgl. BGH, o.o. ö., s. 1209,
NJW 1974,384,385, BGB - RGRK ll. Aufl., lg60, $ 243 Anm. 3).

144
137



Gerling lnformotionen fÜr wi*schoftsprÜfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gt10/86 Gerling lnformotionen fürwirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 10/86

Der letztgenonnten höchstrichterlichen Entscheidung wor dobei zu ent-

nehmen,loß ein etwoigerAusgleichsonspruch schon von dem Zeitpunkt

on geltend gemocht werden konn, in dem der eine Regelung noch g 245

nUs. Z BGBt nstrebende Teilho ber erslmqls einen Ausg leich verlo ngi hot

(BGH NJW 1924,365), doß derAusgleichsonspruch olso nichterst mitder

gerichtlichen Geltend mochu n g Wirkso m keit erlo ngt lso woh I noch : BGH

NJW 1966,17091.

bbb) Bei Beochtung dervorstehend oufgezeigten Grundsötze hötte den

Beklogten ouffollen müssen, dofi ein Ausgleichsonspruch der Klögerin

noch Jen ersten beiden Follgestoltungen - Vereinborung der Eheleute im

Sinne des $ 745 Abs. 2 BGB; horlnöckige Vorentholtungen des Mit-

gebrouchs durch den Ehemonn - schon mit Blick ouf den gegen den

Willen cJe.s Eheootten beobsichtiqten Auszuq der Klögerin ous der Ehe-

wohnung ousschied. Bei dieser Sochloge muflten die Beklogten der tÜr

die Klogärin ollein verbleibenden dritten MOglichkeit, einen Ausgleich fÜr

die olleinige Nutzung des Houses durch ihren Ehemonn zu erzielen,

beson d ere Auf m erkso m keit schen ken. Es bed u rFte kei ner weitreichen d en

Uberlegungen, um zu erkennen, doß die mit dem beobsichtigten Auszug

der Klögerin out der Ehewohnung verbundene endgÜltigeTrennung der
-r ,r ! ..^ -ll^ ^.^^-J^ ' ^l^-,,^^ !^. \/^'LÄl+^iöco ho.lo,,tot r'lia
EnegorT(jrl glrle glullule9t'l luu r1llLrvlullv \rsr vvr rrvrrrrrrrv vvvvvrvr/ vrv

fur Jie früher einverstöndliche Regelung Über die gemeinschoftliche

Nutzung des Houses einerseiis und die onteilige Losten- und Kosten-

trogung qndererseits moßgebend wor. Doß im Folle einer solch grund-

legendln totsöchlichen Anderung, die ein Festholten on der bisherigen

Vewoltungsregelung nicht zumuibor erscheinen ließ, ieder der Teilhober

eine ongemessene Neuregelung der Verwoltung und Benutzung ver-

longen konn, wor in der hier interessierenden Zeit ebenfolls bereits ollge-

mein onerkonnt (vgl. BGHZ 34,367,370qi BGB - RGRK a'o'O',9746
Anm.12 ;Soergel-Sieberl, o. o. O ., g 745 Rn d. 12; erm o n, BG B, 6. Aufl',197 5,

$245 Rdn.5).

Notwendige Berotung: Ausgleichsonspruch fiJr olleinige Benutzung

geltend mochen

ccc) Vor diesem Hintergrund hAten die Beklogten die Klögerin folglich

dohin beroten müssen, von ihrem Ehemonn in unmittelborem zeitlichen

Zusommenhong mit ihrem Auszug ous der Ehewohnung eine onge-

messene Neuregelung der Verwoltung zu verlongen. Bei der Berotung

hötten die Beklogten ousdrücklich dorouf hinweisen mÜssen, doß ein

Ausg leichso nspruch der Klögerin fÜ r die ( kÜ nftige) o I leinige N utzu n g des

Houses durch ihren Ehemonn erst ob dem Zeitpunkt wirksom werden

konnte, in dem die KlAgerin ein derortiges Begehren on ihren Ehemonn

vielmehr bei der Hoftpflichtversicherung in vollem Umfong der lnieressen-

loge, dofl der Versicherer den Rechisonwolt bestimmt, dem er die

ProzeDführung übertrögt. ...

Unobhöngig von der Froge, ob derVersichererzu einer enisprechenden

Belehrung nicht sogor verpflichtet ist, muß es ihm iedoch iedenfolls
möglich sein, im konkreten Foll den Versicherungsnehmer durch Andro-

hung der Leistungsfreiheitzur- onders nichterzwingboren - ErfÜllung der

Obliegenheii onzuholten (Prölls/Mortin WG $ 6 Anm. 9 C o, S. B9).

Anmerkung:

1 . AVB/WB fiir WirtschoftsprÜfer und Steueöerqter

Der Wortlout von $ 5 Abs. 4 AHB stimmt bis out zwei rein redoktionelle

Anderu ngen mit $ 5 Abs. 3 Zif+. 4 der Allgemeinen Beding u ngen fÜ r die

Vermögensschoden-Hoftpflichtversicherung von Angehörigen der

wirtschoftsp rüfenden sowie wi dschofts- u nd steuerberotend en Berufe

(AVB/V/B) überein.

,,Kommt es zum Proze$ über den Hoftpflichtonspruch, hot

der Versicherungsnehmer die ProzefJführung dem Versi-

cherer zu überlossen, dem von dem Versicherer bestellten

oder bezeichneten Anwolt Vollmocht zu erteilen und olle

von diesem oder dem Versicherer für nötig erochteten

Aufklörung en zu geben. Gegen Mohnbescheide oder

Verfügungen von Verwoltungsbehörden ouf Schoden-

ersotz hot er, ohne die Weisung des Versicherers obzu-

worten,fristgemöß Widerspruch zu erheben und die erfor-

derlichen Rechtsbehelfe zu ergreifen ($5 Abs. 2 Zf. 4
AVB/WB}1

Der lnholt des Urteils des LG München lvom ll.9.l9B5 konn olso ouf

d ie Berufshoftpf lichVersicheru n g der Steuerberoter u n d Wi rtschofts-

prüfer übedrogen werden.

2. AVB/VH ftir Rechtsonwölte und Notqre

Wöhrend es in $5 Abs.4 AHB und $5 Abs.3 AVB/\^/B ousdrücklich

heißt, dofl der Versicherungsnehmer dem Versicherer die Prozeß-

führung über den Hoftpflichtonspruch zu überlossen und dem vom

Versicherer bezeichneten Anwolt Vollmocht zu erteilen hot, bestimmt

t3B
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B e rufs h ofipf I i c h tvers ic h e ru n g
- Prozeßführungsrecht des Versicherers

- Anwoltsouswohl durch Versicherer

- Anmerku ng zu AVB/WB für WP/stB und AVB/vH für RAe und Norore
{LG München l; Urt.v.ll.9.1985 - Z HKO l2/466/85; r*s 1986,4)

herongeirogen hotte. Die Höhe des Ausgleichsonspruchs konnten die
Beklogten zumindestmitden onteilig ouf die Klögerin entfollenden Losten
und Kosten des Houses onsetzen. Denn es log nohe, doß derdie Vorteile
des Houses ollein nutzende Ehemonn im Rohmen einer ongemessenen
Neuregelung ols Aquivolent zumindest die onteilig ouf die Klögerin ent
follenden Losten und Kosten des Houses übernehmen wüide. Eine
etwoige höhere Forderung der Klögerin konnte sich ollerdings donn
ergeben, wenn der in der olleinigen Nutzungsmoglichkeit l'regende
Gebrouchsvorteil ihres Ehemonnes höherzu veronschlogen *or, ä1, di"
sie treffenden onteiligen Losten und Kosten des Houses. Einen solch
höheren Ausgleichsonspruch hotdie Klögerin 

^ 
lorim Vorprozeß und im

loufenden Rechtsstreit ols gerechtfertigt ongesehen. Hierouf kommt es
indes nichtentscheidend on, weil sie ihrSchodenersotzbegehren ouf den
schoden begrenzt, der ihrdurch diefurdie Zeiivom L AugustlgBO biszum
31. Dezemberlg8longefollenen onteiligen Losten und Kosten des Houses
entstonden ist.

cc) Dofur; doß die Beklogten die Klogerin entsprechend den vor-
stehenden Ausführungen beroten hoben, ist nichts ersichtlich. Der
Geschehensoblouf, insbesondere dos prozessuole vorbringen der
Beklogten im vorprozeß und (onfönqlich) sogor noch im loufenden
Rechtsstreit, belegi dos Gegenteil; dod die aekLgten nömlich ols Folge
einer unzureichenden Prüfung der Soch- und Rechtsloge die Moglichkeit
einer Neuregelung der verwoltung überhoupt nicht gesehen und die
Klögerin vor diesem Hintergrund über die moßgebenden rechtlichen
Gesichtspunkie ebensowenig oufgeklört wie ihr die erforderlichen
Schritte zur Wohrung ihrer Rechte ongeroten hoben.

I

Leitsötze (d.Verf.l'

I . Gemö0 g Szif+.4AHB hotdervom Versicherungsnehmereingescholte-
te Rechtso nwo lt keinen Anspru ch g eg en dessen H oftpf I ichtversicherer,
in einem bestimmten Prozeß dos Mondot zu erholten.

2. Der Hoftpflichtversicherer konn den versicherungsnehmer durch
Androhung der Leistungsfreiheit zur - onders nicht erzwingboren -
Erfüllung der Obliegenheit onho lten.

Aus den Gründen:

Noch $5 Abs. 4 AHB hoben die versicherungsnehmer im Folle eines
Rechtstreites über den Hoftpflichtonspruch der Ag (Versicherung, d. Verf.)
die Prozeßführung - und domit ouch die Auswohl des Anwolts - zu
überlossen.

Soch lich (u nd g roDteils ouch wörtlich ) übereinstim mende Bestim m u n gen
finden sich in onderen Allgemeinen Bedingungen für Hoftpflichtver-
sicherungsvertröge, so in $ 7 Zi{+.2.5 AKB. Zu Recht weist der Ag (Ver-

sicherung, d.verf.) dorouf hin, doß diese Bestimmungen der lnterässen-
loge voll entsprechen: Dos Ergebnis des Prozesses über den Hoftpflicht-
onspruch trifft wirtschoftlich - ollein - den Ag (Versicherung, d.Verf.), der
verpflichtet ist, seinen Versicherungsnehmer von dem gegen ihn erhobe-
nen Anspruch freizustellen. ...

Anders ols bei der Rechtschutzversicherung, die lediglich die prozeß-

kosten obdeckt, wöhrend - von den verfohrenskosten obgesehen - dos
Ergebnis des Prozesses ollein den versicherungsnehmer trifft, ist der
Versicheru n gsneh m er vom Ausgo n g eines Prozesses ü ber den H oftpf I icht-
o nspruch wirtschoftlich nicht betroffen; er ko n n do her gegenüber dem Ag
kein lnteresse hoben, ouf eigene Anwoltswohlzu bestehen. Es entsprichl

Honororonspruch des Steuerberolers
- bei Leistungen durch Mitorbeiter
- bei Rechtsrot
{LG Bochum, Urt.v. 5.7.85 - 4 0 514/B2l

leitsötze (d.Verf.],

L Es besteht kein Honororonspruch für steuerberotende Tötigkeit durch
einen Mitorbeiier; der die Steuerberoterprüfung nicht obg;legt hot.

2. Es besteht kein Honororonspruch für Rechtsrot durch eine Steuer-
berotungsgesellschoft, ouch wenn diese intern einen Rechtsonw ollzur
Ausorbeitung von Verlrögen hinzugezogen hot.
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Aus den Gründen:

I . Steueöerotung durch nicht ols Steuerberoterquolifizierten Mitorbeiter

Es ist sicherlich richtig, doß sich die Klögerin ols Steuerberotungs-

GmbH eines Angestellten zur AusÜbung ihrer Tötigkeiten bedienen

dorf.

Soweit ober die Klögerin Hilfeleisiungen in Steuersochen erbringen

will, konn sie sich nicht eines beliebigen unquolifizierten Angestellten

bedienen, sondern sie muß donn ouch einen selbst ols Steuerberoier

q uo lifizierten An g estel lten (58 StBerG ) töti g werd en lossen. Entgelt f Ü r

sieuerberotende Tötigkeit konn die Klögerin iedenfolls fÜr Leistungen

durch einen unquolifizierten Angestellten nicht verlongen. Ebenso-

wglllg wlti ulll N('LlllJ\lllvvulr Jvrrrv vvrvvvlrrr'vr

lossen und dofür Gebühren berechnen dorf, konn der Steuerberoter

einen zur Sieuerberotung unbefugten Gehilfen mit steuerberoienden

Aufgoben betrouen.

2. Rechtsrot durch eine Steuerberotungsgesellschoft, die intem von einem

Rechtsonwolt beroten wird.

Die Klögerin wor nicht befugt, den Gesellschoftsvertrog Über die

GesellsÄoft bürgerlichen Rechts zu entwerfen und dofÜr zu liquidie-

ren, denn diese Tötigkeit verstieß gegen dos Rechtsberotungsgesetz.

Es vermog die Klogerin ouch nicht zu entlosten, do{J sie möglicher-

weise selbst Rechtsrot bei dem RechtsonwoltA. eingeholt hot. Schließ-

lich hot sie die Vertröge vorgelegt, sie wor olleiniger Vertrogs- und

domit Hoftungspodner der Beklogten. Do{J ein Vertrog der Beklogten

mit dem Rechisonwolt A. zustonde gekommen wöre, hot die Klögerin

selbst nicht behouptet. Die Vorstellung der Klögerin, sie könne fÜr

Rechtsberoiung liquidieren, wenn sie nur selbst zuvot rechtskundigen

Rot eingeholt hlt, entbehrt im Geselz ieglicher Grundloge. Es bedurFte

doher äuch keiner Beweisoufnohme Über eine mögliche Beteiligung

des Rechtsonwolts A., do er unstreitig selbst nichiVertrogsportner der

Beklogten geworden ist. Denn schon noch dem eigenen Vortrog der

Klogeiin hotte sie keinen Anspruch ouf Entgeltfür lhre rechtsberoiende

Totiökeit, mog sie ouch vorher Rechtsrot eingeholt hoben, denn es ist

dem Loien veweh4 eingeholten Rechtsrot weiter zu vermorkten.

Honororonspruch des Steuerberqters
- Ersiellung der Bilonz und der Einkommensteuererklörung

- Schuldner der Vergleichsschuldner oder der Vergleichsverwolter?
(LG Köln, tJrLv.20.9.84 - 210139/841

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Voroussetzung für einen vertroglichen Honororonspruch gegen den

Vergleichsverwolter ist ein von diesem gegebener Auftrog.

2. Ein-Ansprrch gegen den Vergleichsvewolter ous GeschöftsfÜhrung

ohne Auftrog scheitert, weil der Steuerberoter bei der Erstellung der

Bilonz und Jer Einkommensteuererklörung kein Geschoft des Ver-

n leichsvenvo lters füh rt.

3. Ein Anspruch ous ungerechtfertigter Bereicherung scheitert wegen

feh lender Bereicheru n g des Verg leichsverwo lters'

Aus den Gründen:

l. Ein Geschöftsbesorgungsvertrog zwischen den Porteien i. S. v. $625

BG B ist nicht zusto ndegekom men. Der Verg leichsverwo lter hot g eg en-
..r r - - \ r---l^:^L^^^L,.l-J^^" ^;^^ \Ä/illo^oorlrlÄ.,,^^ r^r^.^.h ot
uoer oglll vt'l9lulLl lSJL| lul\rllEl srr rv v v rrrvr rrvr r\rvr vill,, Yr

den Steuerberoter zur Erstellung von Bilonz und Einkommensteuer-

erklörung des Vergleichsschuldners beouftrogte, nicht obgegeben.

Soweit ri.h d"t Steuerberoter ouf die Schreiben des Vergleichs-

schuldners on ihn vom 
'l8.3. und 27.3.1981beruft, beziehen diese sich

ouf dos Schreiben des Vergleichsvewoliers vom 5.3.1981. ln diesem isi

eine solche Auftrogsvergobe gerode nicht entholten. lnsbesondere

ergibt sich hierous nicht, doß Bilonz und Einkommensteuererklörung

ouf Kosten des Vergleichsverwolters ongefertigt werden sollten.

2. EinAnspruch des Steuerberoters ous GeschöftsfÜhrung ohne Auftrog,
g5677,683 i.V. m. $ 6Z0 BGB, scheited doron, doß er bei Erstellung von

Bilonz und Einkommensteuererklörung kein Geschöft des Vergleichs-

verwolters fuhrte. Die Beschoffung dieser Unterlogen log vielmehr

ousschließlich im lnieresse des Vergleichsschuldners, weil sie Vorous-

setzung einer erfolgreichen DurchfÜhrung des Vergleichsverfohrens

wor.
3. Dem Steuerberoter steht kein Anspruch ous ungerechtfertigter

Bereicherung, $ Bl2 Abs. l, sotz 1,,l. Alt. BGB, zu.llierzv fehlt es on einer

Bereicherung des Vergleichsverwolters, weil die Anfertigung der

genonnten Arbeiten ousschlie0lich dem Vergleichsschuldner zu Gute

[orr"n konnte, um dos Unternehmen vordem drohenden Konkurszu

retten.
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Aus den Gründen:

I . Steueöerotung durch nicht ols Steuerberoterquolifizierten Mitorbeiter

Es ist sicherlich richtig, doß sich die Klögerin ols Steuerberotungs-

GmbH eines Angestellten zur AusÜbung ihrer Tötigkeiten bedienen

dorf.

Soweit ober die Klögerin Hilfeleisiungen in Steuersochen erbringen

will, konn sie sich nicht eines beliebigen unquolifizierten Angestellten

bedienen, sondern sie muß donn ouch einen selbst ols Steuerberoier

q uo lifizierten An g estel lten (58 StBerG ) töti g werd en lossen. Entgelt f Ü r

sieuerberotende Tötigkeit konn die Klögerin iedenfolls fÜr Leistungen

durch einen unquolifizierten Angestellten nicht verlongen. Ebenso-

wglllg wlti ulll N('LlllJ\lllvvulr Jvrrrv vvrvvvlrrr'vr

lossen und dofür Gebühren berechnen dorf, konn der Steuerberoter

einen zur Sieuerberotung unbefugten Gehilfen mit steuerberoienden

Aufgoben betrouen.

2. Rechtsrot durch eine Steuerberotungsgesellschoft, die intem von einem

Rechtsonwolt beroten wird.

Die Klögerin wor nicht befugt, den Gesellschoftsvertrog Über die

GesellsÄoft bürgerlichen Rechts zu entwerfen und dofÜr zu liquidie-

ren, denn diese Tötigkeit verstieß gegen dos Rechtsberotungsgesetz.

Es vermog die Klogerin ouch nicht zu entlosten, do{J sie möglicher-

weise selbst Rechtsrot bei dem RechtsonwoltA. eingeholt hot. Schließ-

lich hot sie die Vertröge vorgelegt, sie wor olleiniger Vertrogs- und

domit Hoftungspodner der Beklogten. Do{J ein Vertrog der Beklogten

mit dem Rechisonwolt A. zustonde gekommen wöre, hot die Klögerin

selbst nicht behouptet. Die Vorstellung der Klögerin, sie könne fÜr

Rechtsberoiung liquidieren, wenn sie nur selbst zuvot rechtskundigen

Rot eingeholt hlt, entbehrt im Geselz ieglicher Grundloge. Es bedurFte

doher äuch keiner Beweisoufnohme Über eine mögliche Beteiligung

des Rechtsonwolts A., do er unstreitig selbst nichiVertrogsportner der

Beklogten geworden ist. Denn schon noch dem eigenen Vortrog der

Klogeiin hotte sie keinen Anspruch ouf Entgeltfür lhre rechtsberoiende

Totiökeit, mog sie ouch vorher Rechtsrot eingeholt hoben, denn es ist

dem Loien veweh4 eingeholten Rechtsrot weiter zu vermorkten.

Honororonspruch des Steuerberqters
- Ersiellung der Bilonz und der Einkommensteuererklörung

- Schuldner der Vergleichsschuldner oder der Vergleichsverwolter?
(LG Köln, tJrLv.20.9.84 - 210139/841

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Voroussetzung für einen vertroglichen Honororonspruch gegen den

Vergleichsverwolter ist ein von diesem gegebener Auftrog.

2. Ein-Ansprrch gegen den Vergleichsvewolter ous GeschöftsfÜhrung

ohne Auftrog scheitert, weil der Steuerberoter bei der Erstellung der

Bilonz und Jer Einkommensteuererklörung kein Geschoft des Ver-

n leichsvenvo lters füh rt.

3. Ein Anspruch ous ungerechtfertigter Bereicherung scheitert wegen

feh lender Bereicheru n g des Verg leichsverwo lters'

Aus den Gründen:

l. Ein Geschöftsbesorgungsvertrog zwischen den Porteien i. S. v. $625

BG B ist nicht zusto ndegekom men. Der Verg leichsverwo lter hot g eg en-
..r r - - \ r---l^:^L^^^L,.l-J^^" ^;^^ \Ä/illo^oorlrlÄ.,,^^ r^r^.^.h ot
uoer oglll vt'l9lulLl lSJL| lul\rllEl srr rv v v rrrvr rrvr r\rvr vill,, Yr

den Steuerberoter zur Erstellung von Bilonz und Einkommensteuer-

erklörung des Vergleichsschuldners beouftrogte, nicht obgegeben.

Soweit ri.h d"t Steuerberoter ouf die Schreiben des Vergleichs-

schuldners on ihn vom 
'l8.3. und 27.3.1981beruft, beziehen diese sich

ouf dos Schreiben des Vergleichsvewoliers vom 5.3.1981. ln diesem isi

eine solche Auftrogsvergobe gerode nicht entholten. lnsbesondere

ergibt sich hierous nicht, doß Bilonz und Einkommensteuererklörung

ouf Kosten des Vergleichsverwolters ongefertigt werden sollten.

2. EinAnspruch des Steuerberoters ous GeschöftsfÜhrung ohne Auftrog,
g5677,683 i.V. m. $ 6Z0 BGB, scheited doron, doß er bei Erstellung von

Bilonz und Einkommensteuererklörung kein Geschöft des Vergleichs-

verwolters fuhrte. Die Beschoffung dieser Unterlogen log vielmehr

ousschließlich im lnieresse des Vergleichsschuldners, weil sie Vorous-

setzung einer erfolgreichen DurchfÜhrung des Vergleichsverfohrens

wor.
3. Dem Steuerberoter steht kein Anspruch ous ungerechtfertigter

Bereicherung, $ Bl2 Abs. l, sotz 1,,l. Alt. BGB, zu.llierzv fehlt es on einer

Bereicherung des Vergleichsverwolters, weil die Anfertigung der

genonnten Arbeiten ousschlie0lich dem Vergleichsschuldner zu Gute

[orr"n konnte, um dos Unternehmen vordem drohenden Konkurszu

retten.
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B e rufs h ofipf I i c h tvers ic h e ru n g
- Prozeßführungsrecht des Versicherers

- Anwoltsouswohl durch Versicherer

- Anmerku ng zu AVB/WB für WP/stB und AVB/vH für RAe und Norore
{LG München l; Urt.v.ll.9.1985 - Z HKO l2/466/85; r*s 1986,4)

herongeirogen hotte. Die Höhe des Ausgleichsonspruchs konnten die
Beklogten zumindestmitden onteilig ouf die Klögerin entfollenden Losten
und Kosten des Houses onsetzen. Denn es log nohe, doß derdie Vorteile
des Houses ollein nutzende Ehemonn im Rohmen einer ongemessenen
Neuregelung ols Aquivolent zumindest die onteilig ouf die Klögerin ent
follenden Losten und Kosten des Houses übernehmen wüide. Eine
etwoige höhere Forderung der Klögerin konnte sich ollerdings donn
ergeben, wenn der in der olleinigen Nutzungsmoglichkeit l'regende
Gebrouchsvorteil ihres Ehemonnes höherzu veronschlogen *or, ä1, di"
sie treffenden onteiligen Losten und Kosten des Houses. Einen solch
höheren Ausgleichsonspruch hotdie Klögerin 

^ 
lorim Vorprozeß und im

loufenden Rechtsstreit ols gerechtfertigt ongesehen. Hierouf kommt es
indes nichtentscheidend on, weil sie ihrSchodenersotzbegehren ouf den
schoden begrenzt, der ihrdurch diefurdie Zeiivom L AugustlgBO biszum
31. Dezemberlg8longefollenen onteiligen Losten und Kosten des Houses
entstonden ist.

cc) Dofur; doß die Beklogten die Klogerin entsprechend den vor-
stehenden Ausführungen beroten hoben, ist nichts ersichtlich. Der
Geschehensoblouf, insbesondere dos prozessuole vorbringen der
Beklogten im vorprozeß und (onfönqlich) sogor noch im loufenden
Rechtsstreit, belegi dos Gegenteil; dod die aekLgten nömlich ols Folge
einer unzureichenden Prüfung der Soch- und Rechtsloge die Moglichkeit
einer Neuregelung der verwoltung überhoupt nicht gesehen und die
Klögerin vor diesem Hintergrund über die moßgebenden rechtlichen
Gesichtspunkie ebensowenig oufgeklört wie ihr die erforderlichen
Schritte zur Wohrung ihrer Rechte ongeroten hoben.

I

Leitsötze (d.Verf.l'

I . Gemö0 g Szif+.4AHB hotdervom Versicherungsnehmereingescholte-
te Rechtso nwo lt keinen Anspru ch g eg en dessen H oftpf I ichtversicherer,
in einem bestimmten Prozeß dos Mondot zu erholten.

2. Der Hoftpflichtversicherer konn den versicherungsnehmer durch
Androhung der Leistungsfreiheit zur - onders nicht erzwingboren -
Erfüllung der Obliegenheit onho lten.

Aus den Gründen:

Noch $5 Abs. 4 AHB hoben die versicherungsnehmer im Folle eines
Rechtstreites über den Hoftpflichtonspruch der Ag (Versicherung, d. Verf.)
die Prozeßführung - und domit ouch die Auswohl des Anwolts - zu
überlossen.

Soch lich (u nd g roDteils ouch wörtlich ) übereinstim mende Bestim m u n gen
finden sich in onderen Allgemeinen Bedingungen für Hoftpflichtver-
sicherungsvertröge, so in $ 7 Zi{+.2.5 AKB. Zu Recht weist der Ag (Ver-

sicherung, d.verf.) dorouf hin, doß diese Bestimmungen der lnterässen-
loge voll entsprechen: Dos Ergebnis des Prozesses über den Hoftpflicht-
onspruch trifft wirtschoftlich - ollein - den Ag (Versicherung, d.Verf.), der
verpflichtet ist, seinen Versicherungsnehmer von dem gegen ihn erhobe-
nen Anspruch freizustellen. ...

Anders ols bei der Rechtschutzversicherung, die lediglich die prozeß-

kosten obdeckt, wöhrend - von den verfohrenskosten obgesehen - dos
Ergebnis des Prozesses ollein den versicherungsnehmer trifft, ist der
Versicheru n gsneh m er vom Ausgo n g eines Prozesses ü ber den H oftpf I icht-
o nspruch wirtschoftlich nicht betroffen; er ko n n do her gegenüber dem Ag
kein lnteresse hoben, ouf eigene Anwoltswohlzu bestehen. Es entsprichl

Honororonspruch des Steuerberolers
- bei Leistungen durch Mitorbeiter
- bei Rechtsrot
{LG Bochum, Urt.v. 5.7.85 - 4 0 514/B2l

leitsötze (d.Verf.],

L Es besteht kein Honororonspruch für steuerberotende Tötigkeit durch
einen Mitorbeiier; der die Steuerberoterprüfung nicht obg;legt hot.

2. Es besteht kein Honororonspruch für Rechtsrot durch eine Steuer-
berotungsgesellschoft, ouch wenn diese intern einen Rechtsonw ollzur
Ausorbeitung von Verlrögen hinzugezogen hot.
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Der letztgenonnten höchstrichterlichen Entscheidung wor dobei zu ent-

nehmen,loß ein etwoigerAusgleichsonspruch schon von dem Zeitpunkt

on geltend gemocht werden konn, in dem der eine Regelung noch g 245

nUs. Z BGBt nstrebende Teilho ber erslmqls einen Ausg leich verlo ngi hot

(BGH NJW 1924,365), doß derAusgleichsonspruch olso nichterst mitder

gerichtlichen Geltend mochu n g Wirkso m keit erlo ngt lso woh I noch : BGH

NJW 1966,17091.

bbb) Bei Beochtung dervorstehend oufgezeigten Grundsötze hötte den

Beklogten ouffollen müssen, dofi ein Ausgleichsonspruch der Klögerin

noch Jen ersten beiden Follgestoltungen - Vereinborung der Eheleute im

Sinne des $ 745 Abs. 2 BGB; horlnöckige Vorentholtungen des Mit-

gebrouchs durch den Ehemonn - schon mit Blick ouf den gegen den

Willen cJe.s Eheootten beobsichtiqten Auszuq der Klögerin ous der Ehe-

wohnung ousschied. Bei dieser Sochloge muflten die Beklogten der tÜr

die Klogärin ollein verbleibenden dritten MOglichkeit, einen Ausgleich fÜr

die olleinige Nutzung des Houses durch ihren Ehemonn zu erzielen,

beson d ere Auf m erkso m keit schen ken. Es bed u rFte kei ner weitreichen d en

Uberlegungen, um zu erkennen, doß die mit dem beobsichtigten Auszug

der Klögerin out der Ehewohnung verbundene endgÜltigeTrennung der
-r ,r ! ..^ -ll^ ^.^^-J^ ' ^l^-,,^^ !^. \/^'LÄl+^iöco ho.lo,,tot r'lia
EnegorT(jrl glrle glullule9t'l luu r1llLrvlullv \rsr vvr rrvrrrrrrrv vvvvvrvr/ vrv

fur Jie früher einverstöndliche Regelung Über die gemeinschoftliche

Nutzung des Houses einerseiis und die onteilige Losten- und Kosten-

trogung qndererseits moßgebend wor. Doß im Folle einer solch grund-

legendln totsöchlichen Anderung, die ein Festholten on der bisherigen

Vewoltungsregelung nicht zumuibor erscheinen ließ, ieder der Teilhober

eine ongemessene Neuregelung der Verwoltung und Benutzung ver-

longen konn, wor in der hier interessierenden Zeit ebenfolls bereits ollge-

mein onerkonnt (vgl. BGHZ 34,367,370qi BGB - RGRK a'o'O',9746
Anm.12 ;Soergel-Sieberl, o. o. O ., g 745 Rn d. 12; erm o n, BG B, 6. Aufl',197 5,

$245 Rdn.5).

Notwendige Berotung: Ausgleichsonspruch fiJr olleinige Benutzung

geltend mochen

ccc) Vor diesem Hintergrund hAten die Beklogten die Klögerin folglich

dohin beroten müssen, von ihrem Ehemonn in unmittelborem zeitlichen

Zusommenhong mit ihrem Auszug ous der Ehewohnung eine onge-

messene Neuregelung der Verwoltung zu verlongen. Bei der Berotung

hötten die Beklogten ousdrücklich dorouf hinweisen mÜssen, doß ein

Ausg leichso nspruch der Klögerin fÜ r die ( kÜ nftige) o I leinige N utzu n g des

Houses durch ihren Ehemonn erst ob dem Zeitpunkt wirksom werden

konnte, in dem die KlAgerin ein derortiges Begehren on ihren Ehemonn

vielmehr bei der Hoftpflichtversicherung in vollem Umfong der lnieressen-

loge, dofl der Versicherer den Rechisonwolt bestimmt, dem er die

ProzeDführung übertrögt. ...

Unobhöngig von der Froge, ob derVersichererzu einer enisprechenden

Belehrung nicht sogor verpflichtet ist, muß es ihm iedoch iedenfolls
möglich sein, im konkreten Foll den Versicherungsnehmer durch Andro-

hung der Leistungsfreiheitzur- onders nichterzwingboren - ErfÜllung der

Obliegenheii onzuholten (Prölls/Mortin WG $ 6 Anm. 9 C o, S. B9).

Anmerkung:

1 . AVB/WB fiir WirtschoftsprÜfer und Steueöerqter

Der Wortlout von $ 5 Abs. 4 AHB stimmt bis out zwei rein redoktionelle

Anderu ngen mit $ 5 Abs. 3 Zif+. 4 der Allgemeinen Beding u ngen fÜ r die

Vermögensschoden-Hoftpflichtversicherung von Angehörigen der

wirtschoftsp rüfenden sowie wi dschofts- u nd steuerberotend en Berufe

(AVB/V/B) überein.

,,Kommt es zum Proze$ über den Hoftpflichtonspruch, hot

der Versicherungsnehmer die ProzefJführung dem Versi-

cherer zu überlossen, dem von dem Versicherer bestellten

oder bezeichneten Anwolt Vollmocht zu erteilen und olle

von diesem oder dem Versicherer für nötig erochteten

Aufklörung en zu geben. Gegen Mohnbescheide oder

Verfügungen von Verwoltungsbehörden ouf Schoden-

ersotz hot er, ohne die Weisung des Versicherers obzu-

worten,fristgemöß Widerspruch zu erheben und die erfor-

derlichen Rechtsbehelfe zu ergreifen ($5 Abs. 2 Zf. 4
AVB/WB}1

Der lnholt des Urteils des LG München lvom ll.9.l9B5 konn olso ouf

d ie Berufshoftpf lichVersicheru n g der Steuerberoter u n d Wi rtschofts-

prüfer übedrogen werden.

2. AVB/VH ftir Rechtsonwölte und Notqre

Wöhrend es in $5 Abs.4 AHB und $5 Abs.3 AVB/\^/B ousdrücklich

heißt, dofl der Versicherungsnehmer dem Versicherer die Prozeß-

führung über den Hoftpflichtonspruch zu überlossen und dem vom

Versicherer bezeichneten Anwolt Vollmocht zu erteilen hot, bestimmt

t3B
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$5 zf. 3 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Hoftpflicht-
versicherung für Vermögensschöden (AVB/VHl lediglich, doß der
Versicherungsnehmer

,,unter Beochtung der Weisungen des Versicherers (insbe-

sondere ouch hinsichtlich der Auswohl des Prozellbevoll-
möchtigten) noch Möglichkeit für die Abwendung und
Minderung des Schodens zu sorgen"

hobe.

Dies bedeutet eine geringfügige inholtliche Modifikotion, ln der
Vermögensschodenhoftpflichversicherung der Rechtsonwölte und
Notore stellt die Anwoltsbestellung durch den Versicherungsnehmer
keine obliegenheitsverletzung dor, solonge der Versicherer dem
Versicherungsnehmer nicht einen besiimmren Anwolt vorgeschlogen
hot.

Hot der Versicherer nicht rechtzeitig, d. h. vor einer Bestellung eines
ProzefJbevollmöchtigten durch den versicherungsnehmet von seiner
weisungsbefugnis Gebrouch gemocht, so konn er einem Anwolts-
wechsel in der vermögensscho den hoftpflichversicheru n g nur verlo n-
gen, wenn er sich bereit erklo4 die dodurch entstehenden Mehr-
kosten ungekürzt zu übernehmen {Bruck-Möller-Johonnsen, Bd. lv,
Anm. F B0).

Berichtigung:
Der in Gl7/86, S. 99, vnler 2. oufgeführte Leitsotz muß louten,

2. Telekopie: Ein Rechtsmittel konn durch Telekopie eingelegt und begrün-
det werden. Der Rechtsmittelführer muß dofür sorgen, doß ein unter-
sch riebener Sch riftsotz ko piert wi rd u nd d os d ie kopierle U ntersch rift beim
Gerichr eingeht (BAG, Urr.v. 

.l4.1.1986,1 
ABR 861831.

für dos olleinige Nutzungsrechtzumindest von der onteiligen Losten- und
Kostentro g u n gspf I icht no ch $ 74 s BGBf reigestel lt word""n wö re. Ein d er-
ortiger Rotschlog ergob sich zwingend ous der bereits im froglichen
Zeitroum uuli 

'1980) 
ollgemein geklörten Froge, welche Rechtsfolgen die

o llein ige N utzun g eines gemeinschoftlichen Gru ndstücks d urch eiien der
Teilhober hot und unter welchen Voroussetzungen der dos Hous nicht
nutzende Miteigentümer eine Neuregelung der Verwoltung und Benut-
zung von dem dos Hous bewohnenden Miteigentümervedtngen konn.

Rechtsloge: Losten- und Kostentrogungspflicht noch Auszug eines
Miteigentümers

ooo) Hotten die Beklogten die Rechtsloge sorgföltig überprüft, hötten sie
zunöchst fesigestellt, doß leder Miteigentümer dem onderen Teilhober
g_egenüber verpflichtet ist, die Losten und Kosten des gemeinschoftlichen
Gegenstondes noch dem verhöltnis seines Anteils zu trogen ß74BBGB).
Dos bedeutete mongels einer hiervon obweichenden VÄreinborung der
Ehegotten, doß die Klögerin bei Verlossen der Ehewohnung weiterhin
entsprechend dem holftigen Grundstücksonteil von ihrem Ehlmonn ouf
Ubernohme der Hölfte der Losten und Kosten des Houses in Anspruch
genommen werden konnte. Andererseits hotte derfreiwillige Auszug der
Klögerin zur Folge, doß ihr Ehemonn dos Hous noch $z+'s Rbs. z gcg

^ 
lor ollein nutzen konnte, dogegen nicht ohne weiteres zum Ausgleich

des in der olleinigen Nutzung liegenden Gebrouchsvorteils geg"irbe,
d er Klö gerin verpf I ichtei wo r. Ei n dero rtiger Ausg leichso nsp rrch-korn n w
donn in Betrocht,

wenn die Ehegotten ols Teilhober eine dohingehende Vereinborung im
sinne des $ 245 Abs. 2 BGB getroffen honen {vgl. BGH NJW 1966,1707l,

wenn der Klögerin der Mitgebrouch des Grundbesitzes entgegen ihrem
verlongen hortnöckig verweigertworden wor- mitder Folge, Joß donn
Zohlungsonsprüche ous dem Gesichtspunkt des Schodenersotzes noch
$ 823 Abs. I BGB wegen Vorentholiung des Mitgebrouchsrechts gemöi)
9743 Abs. 2 BGB gerechtfertigt sein konnien (vgl. BGH, o.o.o.;
sto ud in g er-Vog el, BG B, 10./11. Aufl., 1g7 5, $ 243 An m. ri; soergel-sieberr,
BGB, 10. Aufl,1969, $243 Anm.6.o.E.l

oder

wenn die Klogerin ihren Ehemonn ouf (Neu-) Regelung der Verwoltung
und Benutzung des Houses im Sinne des $ 245 Ats. 2 gog in Ansprucl
genommen und in diesem Zusommenhong von ihm ein Entgelt für die
olleinige Nutzung des Houses gefordert hotte (vgl. BGH, o.o. ö., s. 1209,
NJW 1974,384,385, BGB - RGRK ll. Aufl., lg60, $ 243 Anm. 3).
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Aus den Gründen:

Grundsotz des sicheren Weges

oq) Gegenstond der onwoltlichen Geschöftsbesorgung ist die Bero-

tung und Verlretung des Mondonten in Rechtsongelegenheiten. Die

einwondfreie Erfüllung dieser Aufgoben setzt vorous, doß der Anwolt

die Rechtsloge unter Berücksichtigung des konkreten Begehrens des

Mondonten und des moßgebenden Sochverholts prÜft. Die PrÜfung muß

sich ouf olle Umstönde erstrecken, die für die Beurteilung der Rechtsloge

von Bedeutung sein können. lst die Soch- oder Rechtsloge nicht klor und

loßt sie unterschiedliche Auslegungen zu, so muß der Anwolt im lnteresse

des Mondonten die Angelegenheii so betreiben, doß Nochteile nicht

entstehen können. Dos gilt ollgemein und erst recht bei Zweifeln und

U,,i.l:;1,::l:., :;, 5::-o ::-l ::l:l: r-r::*:^d:, !^'^^ Itli^h+l-o^ahr"^^

nochteilige Folgen für den Mondonten ouslösen können. Dos folgt ous

dem Grundsotz des sicheren Weges. Er verpflichtet den Anwolt gerode

bei zweifelhofter Soch- und Rechtsloge den Weg einzuschlogen, der fÜr

den Auftroggeber weniger gefahrlich und weniger schödlich ist (vgl.

BGH VersR 1983, NJW l9B5,ll54 f.; Borgmonn/Houg, Anwoltspflichten/

Anwoltshoftung, 1979, g2l m.w. N.).

Berotungsonloß: Auszug ous derim Miteigentum stehenden Ehewohnung

bb) Eine derortige zweifelhofte situotion log im Juli l9B0 vor. Gegen-

stond des Mondotes wor die UnterstÜtzung der Klögerin bei der Gel-

tendmochung und Durchsetzung der sich zu ihren Gunsten gegenÜber

ihrem Ehemonn ergebenden Rechie. Mit Schreiben vom 
.l4. 

Juli l9B0 hotte

die KlAgerin die Beklogten dovon in Kenntnis gesetzt, do0 sie beobsich-

tige, dos den Ehegotten zu iel/2 Anleilgehörende und ols Ehewohnung

dienende Housgrundstück zu verlossen. Schon ouf diese Ankundigung

hin woren die Beklogten geholten, die rechtlichen Auswirkungen des

bevorstehenden Auszugs der Klögerin ous der Ehewohung einer einge-

henden Prüfung zu vnleziehen und der Klögerin ouf dem Boden einer

sorgfö ltigen U berprüfu n g der Rechtsloge dieienigen Sch ritte o nzu roten,

die zur Wohrung ihrer Rechie erforderlich woren'

Wören die Beklogien dieserVerpflichtung nochgekommen, hötten sie der

Klögerin noch dem Grundsotz des sicheren weges roten mÜssen, in

unmittelboren zeitlichen Zusommenhong mit dem Auszug ous der Ehe-

wohnung von ihrem Ehemonn eine Neuregelung der Verwoltung und

Benutzung des gemeinschoftlichen Houses gemöß 9745 Abs. 2 BGB zu

beonspruchen, und zwordergestolt, doß ihr Ehemonn dos Hous noch der

Trennung ollein hötte nutzen dürfen, die Beklogte dogegen ols Ausgleich

Gl Leitsötze

Anwoltshoftung

Grundsotz des sicheren Weges, Aufrechnungsverbot in Allgemeinen

Geschöftsbedingungen, Verschulden

I . Der Rechtsonwolt hoftet wegen Verletzung des Anwoltsvertroges ouf

Schodenersotz, wenn er in einer zweifelhoften, höchstrichterlichen

noch nicht entschiedenen Rechtsfro ge ( hier, i nternotiono ler Gerichts-

stond der Widerkloqel seinem Mondonten zu einem riskonteren ols

dem möglichen sicheren Weg röt und dieser donoch den Prozeß

verliert.

2. Dos Verschulden des Rechtsonwolts wird nicht dodurch beseitigt, doß

in einem Rechtsgutochten und in der Entscheidung eines Oberlondes-

gerichts sein Verholten ols vorwurfsfrei beurteilt worden ist.

3. Die in einem formulormößig geschlossenen Anwoltsvertrog entholte-

ne Klousel, wonoch iede Aufrechnung gegenüber der Honoror-

forderung ousgeschlossen ist, ist wegen gegen Treu und Glouben

versioßender unongemessener Benochteiligung des Mondonten

unwirksom.
(BGH, Urt.v.31.10.1985 - lX 2R175/84,WM 1986,199; vgl. OLG DÜsseldorf,

Urt.v.28.5.86 - I U lll85 in diesem Heft, S.135 ff.)
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Bilonzrichrliniengesefz - 9249 Abs. I HGB

,,Fehlbetrog oder nicht?"
Dqs ist die neue Froge in der betrieblichen
Altersversorgung.
Von Dr. Winfried Poschek, Geschaftsführer des Gerling lnstitut für Betriebliche
Altersversorgung

Seit dem 1.1.1986 gilt dos neue Bilonzrichtliniengesetz (BGBI. l, S.235s),
dos in 9249 Abs. I HGB vorschreibt' obl9B7 sind in der Hondelsbilonz
Rückstellungen für,,ungewisse verbindlichkeiten" zu bilden. Hierunter
follen ouch Verpflichtungen ous der betrieblichen Altersversorgung. Die
domii im Grundso2 bewirkte Possivierungspflicht wird teilweise durch
Nt. 28 des Einführungsgesetzes zum HGB (EG-HGB) eingeschrönkt,
gemöß An.28 Abs. I broucht eine Rückstellung nicht gebildetzu werden,
wenn der Rechtsonspruch ouf die Versorgung vor dem 1.1.1987 erworben
wurde oder wenn es sich um sog. ,,mittelbore" Versorgungsverpflichtun-
gen hondelt. Art. 28 Abs.2 verpflichtet Kopitolgesellschoften, den Betrog
einer nicht ousgewiesenen Rückstellung im Anhong zur Bilonz oufzu-
führen.

Für die hondelsrechtliche Bewerfung der Verpflichtungen gelten die
Grundsötze ordnungsmößiger Buchführung und die Bewertungsvor-
schriften der $$ 252 f+. HGB; ein zwingender Bewertungsonsotz wurde
iedoch zumindestfürAnwörter nichtvorgegeben. Mon wird wohl dovon
ousgehen können, doß derTeilwert-Ansotz noch $ 6o ESIG oderoberder
versicherungsmothemotische Teilwert ouch ous hondelsrechtlicher Sicht
vernü nftig u nd deshol b o ls Bewedu n gso nsotz o nerken nu ngsfö hig ist. Zu r
Zeit werden ober ouch ondere Bewertungsstöbe diskutie4 so z. B. ouch
bei dyno mischen Versorgu ngen.
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4. Eine Amtspflichtuerletzung im Sinne eines Amtsmißbrouchs wöre es
ollerdings gewesen, wenn die Prüferwider besseres Wissen unzutref-
fende Feststellungen getroffen hötten, um die steuerhinteziehung
eines Dritten zu vertuschen (vgl. dozu ouch Senotsurleil vom 29.
November l9B4 : WM 1985, 336). Eine solche Annohme wird ober
von den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht getrogen.

Weitefii hrender H inweis :

Zusommenstellung der Rechtsprechung zur Amtspflichtverletzung der
Finonzverwoltung in Gl 1986,90.

Hoftung des Rechbonwohes
- Grundsotz des sicheren Weges
- Berotu n gsthem o, Auszu g des Mitei gentü mer-Ehegotten

- Wer trögt die Grundstückskosten?
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 28.5.1986 - B U 1ll85)

Leitsofz (d.Verf.),

1 . zvm Umfong der Berotungspflicht des Rechtsonwoltes beiAuszug der
Mondontin ous der im Miteigenium stehenden ehelichen wohnung.

2. zur Losten- und Kostentrogungspflicht noch dem Auszug und dem
Ausgleichsonspruch für die olleinige Nufzung gem. $ 74s Abs.2 BGB.

Zum Sochverlrolt:

Die Klögerin und ihr geschiedener Ehemonn woren zu iel/2 Miteigen-
tümer des mit einem Einfomilienhous bebouten und ols Ehewohnung
dienenden Housgrundstücks. Noch tiefgreifenden Meinungsverschie-
denheiten verließ die Klögerin dos Hous. lhr Ehemonn nutzte mit der
gemeinsomen Tochter nunmehr die Roumlichkeiten. Er trug olleine den
Schuldendienst für die Housfinonzierung und die sonstigen Losten und
Kosten des Houses. Wöhrend des Ehescheidungsverfohrens verlongte
der Ehemonn eine onteilige Beteiligung on den Losten und Kosten Jes
Houses. Die Klögerin verlor diesen Proze{).lm Wege des Regresses ver-
longt sie von dem Rechtsonwolt nunmehr Schodenersotz: Dieser hötte
sofort noch Beouftrogung eine Neuregelung derVerwoltung und Benut-
zung des Houses noch $ 745 Abs.2 BGB verlongen müssen.
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bericht (dozu Schick, ooO ,9202Rdn.8; Wenzig, Die steuerliche Groß-

und Konzernbetriebsprüfung, l9B5, Rdn. 78,94l,- keine Verwoltungs-

okte, do sie keine rechtlichen Regelungen entholten (Schick,ooO, $ 
.l99

Rdn.262L Dies schließt ober ebensowenig wie bei dem obschließen-

den Prüfungsbericht ous, doß den Betriebsprüfer gegenüber dem

Steuerpflichtigen die Amtspflicht trifft, keine unrichtigen Mitteilungen
zu mochen (oA wohl Wenzig, ooO Rd. 229).

2. Jedenfolls im Ergebnis zutreffend geht dos Berufungsgericht dovon
ous, doß nicht iede unzutreffende Wurdigung eines Sochverholts in

d en Prüf u n gsfeststel I u n g en ei n e sch u ld holte Amtspf I ichverletzu n g d es

Betriebsprüfers dorsiellt. Konn die noch sorgföltiger Prüfung gewon-
nene und ouf vemünftige Uberlegungen gestützte Beurteilung des

öeomten ols rechtlrch vertretborongesehen weroen, so rqlll lnm leoen-
folls kein Verschulden zur Lost (Senotsurteil vom 22. Mözl9Z9 : WM
1979, 454 und ZBB).

Wos im Rohmen der Prüfungsfeststellungen wöhrend des Verfohrens

der Außenprüfung vertretbor ist, wird moßgeblich von der Funktion

dieser Prüfungsfeststellungen mitbestimmt. Sie stellen keine obsch lie-

ßencje Würdigung cjor wie cJer Prüfungsbericht, soncjern soiien cjem

Steuerpflichtigen Gelegenheit geben, die Prüfung durch eigene Stel-

lungnohme wöhrend des Verfohrens zu beeinflussen. Der Prüfer dorf
doher keine erkennbqrfolschen Feststellungen treffen und den Steuer-

pflichtigen dodurch zu möglicherweise oufwendigen, ober sochlich

unnötigen Stellungnohmen veronlossen. Andererseits müssen Prü-

fungsfeststellungen weder ouf bis ins letzte getriebenen Ermittlungen

beruhen, noch giltfürsie derGrundsotz, doß im Zweifelsfolle derSoch-
verholt zugunsten des Steuerpflichtigen festzustellen ist.

3. Desho I b ho ndelten d ie Prü{er nicht sch u ld hoft o mtspflichtwid rig, wen n

sie in der Prüfungsfeststellung Nr. 3 die zwischen dem Klöger und der B.

geschlossenen Vertröge im Hinblick ouf den Vergleich vom 
.16. 

Februor

1977 ols wirksom behondelten. Doron hinderte sie ouch nicht der
Umstond, doß der Klöger eine von dem von ihm selbst obgeschlosse-

n en Verg leich o bweichend e Mei n u n g vertrot. Die Prüf u n gsfeststel I u n g

konnte ihn vielmehr g.erode in diesem Punktzu einer nöheren Begrün-

dung seiner Auffossung veronlcssen.

Ebensowenig begründet es eine schuldhofte Amtspflichtverlelzung,
doü die Prüfervon dem beider Prüfung der E. erzielten Einvernehmen

über die Würdigung der Vertröge ouch im Foll des Klögers zunöchst

ousgingen.

Fehlbetröge bei Pensionszusogen noch über Johrzehnte

TroL der domit im Grundsotz festgelegten Possivierungspflicht für unmit-

tel bo re Verso rg u n gszuso g en ( Pensio nszuso gen l wi rd es zu kü nfti g g leich-

wohl - und sicher noch überJohzehnte - nicht in der Bilonz ousgewiese-
ne Rückstellungen (Fehlbetröge) geben, die von Kopitolgesellschoften im

Anhong zur Bilonz onzugeben sind.

Zum einen werden sich Fehlbetröge bei Verteilung oußerordentlicher

Zuführungsbetröge ouf 3 Johre gemöß $ 6o Abs. 4 ESIG ergeben, zum

onderen sind Fehlbetröge bei sog. ,,Ahz usogen" möglich, do für sie noch

wie vor dos Possivierungswohlrecht besteht. lm Einzelfoll sind die Fehl-

betröge ous dem üblichen versicherungsmothemotischen Gutochten
ersichtlich, sofern die Rückstellunq noch $6o ESIG ouch zur hondels-
rechtlichen Bewertung genutzt wird.

Fehlbetröge bei Unterstützungskossen fost unvermeidbor

Do es sich im Folle der Unterstüizungskossen um eine ,,mittelbore" Ver-

sorqungsverpflichtunc hondelt, besteht gemöß Art.28 EG-HGB ouch
weiterhin dos Possivierungswohlrecht und somit ein steuerliches Possivie-

rungsverbof die Zuwendungsmöglichkeiten gemöß g4d ESIG sind ols

steuerliche Ausnohmeregelung - ahnlich wie bisher $6o ESIG bei

Pensionszusogen - zu sehen. lm Folle einer hondelsrechtlichen Possivie-

rung wöre der über dos vorhondene bzw. zulössige Kossenvermögen
gemöß $ 4 d ESIG hinousgehende Teil somit ous versteuertem Gewinn zu

bilden. ln der Regel wird desholb nicht possiviert werden und ein even-
tueller Fehlbetrog im Anhong zur Bilonz erscheinen.

Do dos zulössige Kossenvermögen gemöfi S4d ESIG im ollgemeinen
unter dem ouch hier fur die hondelsrechtliche Bewertung ols Moßstob
denkboren Wert gemöß $6o ESIG liegt, sind Fehlbetröge bei Unter-
stützungskossen fost unvermeidbor: ln einem konkreten Beispiel einer
Firmo mit 30 Rentnern und 132 Anwörtern betrögt derTeilwerl noch $ 6o
ESIG rd.550.000 DM, dos zulössige Kossenvermögen gemöß S 4 d ESIG

nur rd. 432.000 DM, so doß sich in diesem Foll ein Fehlbetrog von min-

destens ll8.000 DM ergibt.

Allenfolls in bestimmten Sonderföllen (2. B. nur noch Rentner vorhonden)
oder bei Bestehen einer besonders hierouf obgestellten Rückdeckungs-

versicherung (dos Deckungskopitol erhöht dos zulössige Kossenver-
mögen) werden sich bei vol ler Ausnufzu n g der Dotieru n gsmög lichkeiten
keine Fehl betröge ergeben.
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Kopitolgesellschoften müssen Fehlbetröge erstmols für dos inl9\7 begin-
nende Geschöftsiohr mitteilen. Anders ols bisher benötigen sie nunmehr
ein versicherungsmothemotisches Gutochten; dos Gerling lnstitut für
Betriebliche Altersversorgung erstellt u. o. ouch solche Gutochten.

Kein Hondlungsbedorf bei Pensionskossen und Direktversicherungen

Bei Pensionskossen und Direktversicherungen werden die Verpflichtun-
gen in voller Höhe durch die Prömienzohlung gedeckt. Fehlbetröge,
die gegebenenfolls im Anhong mifgeteilt werden müßten, können somit
nur ousnohmsweise - z.B.wegen Einstellung der Prömienzohlung - ouf-
treten.

Amrspflichtuerletzung des Betriebsprüfers
- bei unrichtigen Prüfungsfeststellungen
(BGH Beschl.v.26.6.86 - lll 2R191/85, WM 1986, ll99l

Leilsotz: (d.Verf.),

Die Amtspflicht des Betriebsprüfers, die zutreffenden Besteuerungs-
grundlogen festzustellen, gilt nicht nur für den Prüfungsbericht, sondern
ouch für Prüfungsfeststellungen, die dem Steuerpflichtigen gem. $ 199

Abs. 2 AO mitgeteilt werden.

Aus den Gründen:

ol Der Betriebsprüfer entscheidet nicht über den Steueronspruch; er hot
nu r o ls Erm ittlu n gsgehilfe des Fino nzo mts Besteueru ngsg ru nd lo gen zu

beschoffen (BFH BSIBI 196l lll 290;1963111 23). Für die von ihm getroffe-
nen totsöchlichen Feststellungen trögt der Betriebsprüfer die Veront-
wortung. Dogegen ist dos Veronlogungsfinonzomt on eine vom
Betriebsprüfer verlretene Rechtsouffossung nicht gebunden; es konn
onders würdigen und im Zuge der Auswertung des Prüfungsberichts
eine unrichtige Rechisouffossung richtigstellen, weil über den Steuer-
onspruch erst bei derVeronlogung entschieden wird (BFH BSIBI 1963 lll

212/3l' Eine Hoftung des Steuerprüfers ous dem Gesichtspunkt der
Amtspflichverletzung kommt hiernoch nur insoweit in Betrocht, ols der
Betriebsprüfer unzutreffende Besteuerungsgrundlogen feststellt, die
vom Veronlogungsfinonzomt bei der Entscheidung über den Steuer-
o ns p ruch o usg ewertei werden. Die Verpf lichtu n g des Betriebsprüfers,
die Besteuerungsgrundlogen nur unter den Voroussetzungen des
Gesetzes und im Rohmen des gesetzlich ZulAssigen festzustellen, stellt
eine Amtspflicht ouch gegenüber dem Steuerpflichtigen dor (senots-

udeil vom 6. Februor 1975 : WM 1925, 448 m.w. N.).

b) Diese Grundsötze, die der Senot zunöchst für den die Au0enprüfung
o bsch I ießenden Prüf u n gsbericht n och 9 202AO o ufg estel lt hot, g elten
ouch für Prüfungsfeststellungen, die dem Steuerpflichtigen im Loufe der
Außenprüfung gemöß Sl99 Abs. 2 AO mitgeteilt werden, domit er
schon wöhrend des Prüfungsverfohrens zu einzelnen Prüfungsergeb-
nissen Stellung nehmen konn (zu diesem Sinn der Unterrichtungspflicht
noch $199 Abs. 2 AO, Schick in HHSp AO, $199 Rdn.20ll. Diese ein-
zelnen Mitteilungen sind zwor - wie der obschließende Prüfungs-
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Gl Leitsötze

Rechtsbesorgung durch lnkossostelle einer Krcishondwerkerschoft
Gebühren z 7,5 /1O der Anwoltsgebühren

l. Die Grundsöize, die der BGH zum Verstoß berufsstöndischer Ver-

einigungen im Sinne von Art. I $ Z RBerG gegen Art. I g I BRerG durch eine

on dem Gebührensystem für Rechtsonwölte und Rechtsbeistönde ous-

gerichtete Bemessung des Entgelts für die Einziehung ousstehender
Forderungen ihrer Mitglieder entwickelt hot (BGHZ ,l5, 

315 : NJW 1955,

-tLz_ üt. r1t ilil. v v\lvt tvt ,/ öil tLl \lut ut tö(tltJJtLlil\ltv\J il tN(lJö\rJlvlrErr vul r r\r urJ-

hondwerkerschoften, die ols Körperschoften des öffentlichen Rechts dem

Gemeinwohl verpflichtet sind und der Stootsoufsicht unterliegen, nicht

ohne weiteres zu übertrogen.

2. Die Einziehung von Forderungen der Mitglieder von Hondwerks-
innungen, die in einer Kreishondwerkerschoft zusommengeschlossen

sincJ, cJurclr eirre urrselbsiörrciige irrkoss<-rsielle cliese'' Ki'eisiroirclwerkei'-

schoft, ist Rechtsbetreuung im Sinne von Art. I $ 3 Nr. I RBerG (wie BVerw-

GE 5, 74; OLG Homm GewArch 1983,27L

3. Eine Kreishondwerkerschoft konn den Mitgliedern der ihr ongehö-
rigen lnnungen die durch die Forderungseinziehung entstondenen
Kosten der lnkossostelle in Form von Gebühren in Rechnung stellen, ohne
domit grundsötzlich gegen dos RBerG zu verstoßen.

4. ln der Bemessung dieser Gebühren ist ein Verstoß gegen dos RBerG

nichtzu sehen, wenn die Gebuhren fürdie ohne Einsotzvon besonderem

Personol und unter Verwendung der ollgemein Sochmittel betriebene
lnkossostelle der 7,5/10 Gebühr eines Rechtsonwolts entsprechen, wenn
mit einer einmoligen Gebühr im Einzelfoll die gesomte Totigkeit der

lnkossostelle einschl. der Tötigkeit in einem Mohnverfohren und der
Zwongsvollstreckung oder der Mitwirkung bei einem Vergleich obge-
deckt ist und wenn dos Gebührenoufkommen insgesomt die Kosten der
lnkossostelle nicht deckt, iedenfolls nicht übersteigt.

5. Die ln kossostel le ko n n vom dem Sch u ld ner o us dem Gesichtspu n kt des

Verzuges die dem Glöubiger in Rechnung gestellte Gebühr fur die-
sen ersetzt verlongen, ohne domit grundsötzlich gegen dos Wettbe-
werbsrecht zu verstoßen.
(OLG Köln, Urt.v.23.7.1986 - 6U106/86l
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